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RS OGH 2002/12/5 2Ob255/02t
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.2002

Norm

JN §1 CIc. JN §1 CIIa

JN §1 CXIXa

sbg SHG §46

Rechtssatz

Auf schadenersatzrechticher Grundlage beruhende Rückgri2sansprüche oder Regressansprüche gehören

grundsätzlich vor die ordentlichen Gerichte.

In verfassungskonformer Interpretation des §46 sbgSHG obliegt nur der Ausspruch über den Übergang von

Ersatzansprüchen der Verwaltungsbehörde.

Die rechtliche Durchsetzung eines (übergangenen) Ersatzanspruches fällt in die ausschließliche Kompetenz der

Gerichte.
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